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Haushaltsplan 2020 - Zusammenstellung der für den Stadtteil 
Gebersheim relevanten Haushaltsplandaten
Anträge auf Ergänzung durch den Ortschaftsrat Gebersheim

Beschlussvorschlag

1. Die für den Stadtteil Gebersheim relevanten Haushaltsplandaten 2020 werden zur 
Kenntnis genommen.

2. Die Anträge des Ortschaftsrats werden unter 2019/235-002 Haushaltsplan 2020 – 
Stellungnahmen zu den Haushaltsanträgen beschlossen

Finanzielle Auswirkungen:

JA x

NEIN

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

In der Sitzung des Ortschaftsrates Gebersheim am 23.10.2019 beschlossen die Mitglieder 
des Ortschaftsrates Gebersheim folgende Beschlussempfehlung einstimmig:

1. Die für den Stadtteil Gebersheim relevanten Haushaltsplandaten 2020 werden zur 
Kenntnis genommen.

2. Folgende Änderungen zum Haushaltsplan 2020 werden jeweils einstimmig beantragt:
a) Erneute Veranschlagung der Sanierung des Treppenaufgangs zur Evangelischen 

Auferstehungskirche in den Haushalt 2020 
b) Erhöhung des Budgets für die Besichtigungsfahrt des Ortschaftsrates Gebersheim 

auf 800 EUR
c) Neuerrichtung von Fahrradständern vor der Ortschaftsverwaltung Gebersheim
d) Erneute Einstellung einer Glasabtrennung im Foyer der Gäublickhalle mit 60.000 

EUR
e) Einrichtung von Unterstellmöglichkeiten für Kinderwägen, Räder, etc. bei dem Eric-

Carle-Kinderhaus in Höhe von ca. 5000 EUR
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f) Falls nicht schon im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten: Umbau der 

Bushaltestelle in der Alten Dorfstraße, Südseite auf Höhe des Backhauses zur 
barrierefreien Bushaltestelle

g) Beschaffung einer Funkmikrofonanlage für die Grundschule Gebersheim
h) Vorsorgliche Einstellung der Kosten für den Neubau eines Bolzplatzes am 

Indianerspielplatz, nach Prüfung durch die Verwaltung ob dies rechtlich im 
Außenbereich zulässig ist

i) Kosten für die regelmäßige Reinigung der Toiletten am Friedhof Gebersheim, so 
dass diese öffentlich zugänglich gemacht werden können

Anlage/n
Keine
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